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DERFOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Vorschläge für die Reform des Verpflegungsdienstes

An der diesjährigen Generalversammlung der Ostschweizerischen Verwal-
tungsoffiziers-Gesellschaft hat Herr Oberstlt. H. T o b 1 e r, Instr.-Of. der Ver-
pflegungstruppen, nicht nur über die Erfahrungen aus dem Aktivdienst ge-
sprachen, worüber wir in der letzten Nummer einläßlich Bericht erstattet haben,
sondern daraus auch interessante Vorschläge für die Reform des Verpflegungs-
dienstes in unserer Armee abgeleitet. Dem Vortrags-Manuskript, das uns in ver-
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurde, entnehmen wir hierüber fol-
gende Gedanken:

Verpflegungsbestände.
Die Vpf. Abt. und Bk. Kp. der Truppenordnung 1938 sind seinerzeit ge-

stützt auf einen Verpflegungsbestand pro Heereseinheit von ca. 16 000 Mann
und 4000 Pferden aufgestellt und organisiert worden. Der Aktivdienst hat in-
dessen gezeigt, daß die Mannschaftsbestände durch verpflegungstechnische Zu-
teilung von Korps- und Armeetruppen durchschnittlich bis auf die doppelte
Höhe stiegen, ja in einzelnen Fällen sogar bis auf 50 000 Mann. Dazu mußte jeweils
mit mindestens 5000 Pferden gerechnet werden. Aus diesem Grunde wurden den

Vpf. Abt. der gegenwärtigen Truppenordnung vielfach Landwehr- und Land-
sturm-Vpf. Kp., sowie später auch EI.D.-Magazin-Detachemente zugeteilt.

Nachschubsgewichte.

In den Schulen und Kursen wird der tägliche Nachschub an Verpflegung
pro Mann mit einem Gewicht von 1,5 kg angenommen. Die Praxis hat insbe-
sondere während des vergangenen Aktivdienstes eindeutig bewiesen, daß diese
Annahme den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Oberstlt. Tobler kommt —
ausgehend von den praktischen Erfahrungen — zu folgendem Nachschubsgewicht:

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

in unserer Armee

Brot
Fleisch
Käse

500 gr
250 gr

70 gr
Trockengemüse, Frühstücksartikel, Suppeneinlagen 500 gr

1320 gr


	...

